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LEITFADEN FÜR 
GEMEINDEFUSIONEN  
IM KANTON THURGAU



«Gouverner c'est prévoir» sagte der französische Verleger und 
Politiker Emile de Girardin im 19. Jahrhundert. Regieren heisst vor-
ausschauen – genau dies tut der VTG mit diesem Leitfaden. Die 
80 Politischen Gemeinden geniessen laut Verfassung eine Bestan-
desgarantie und eine ausserordentlich hohe Autonomie. Sie müssen 
diese aber auch jederzeit voll und ganz wahrnehmen. Die Gesell-
schaft verändert sich laufend und zunehmend schneller. Herausfor-
derungen wie die Digitalisierung, Raumplanung und Ansprüche an 
Verwaltung und Infrastrukturen steigen rasch. Die Bevölkerung ist 
mobiler und weniger an gewachsene kommunale Strukturen gebun-
den. Da macht es Sinn, wenn sich der VTG als Dachverband der 
Thurgauer Gemeinden mit der Frage von Gemeindefusionen ausei-
nandersetzt. Denn die Frage lautet nicht ob, sondern wann die 
nächsten Gemeindefusionen anstehen. Ich danke den Verantwortli-
chen des VTG für dieses proaktive Handeln und vorausschauende 
Denken.

Walter Schönholzer, Regierungsrat 
Chef Departement für Inneres und Volkswirtschaft

VORWORT  
DES REGIERUNGSRATES
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Mit dem grossangelegten Fusionsprojekt hat der Kanton Thur-
gau in den 1990er Jahren den Gemeindedualismus überwunden. 
Daraus entstanden sind die bestehenden 80 Politischen Gemein-
den. Heute, nach rund 20 Jahren, kann das Fazit gezogen werden, 
dass unsere Gemeinden grundsätzlich gute Arbeit leisten. In den 
letzten beiden Jahrzehnten hat sich das Aufgabenspektrum jedoch 
stark verändert. Verschiedene Aufgaben wurden oder werden noch 
kantonalisiert (das Zivilstandsamt, die Vormundschaftsbehörde,  
juristische Steuern und bald auch die Quellensteuer). In verschiede-
nen Aufgabenbereichen arbeiten unsere Thurgauer Gemeinden 
vermehrt zusammen und bündeln ihre Kräfte. Das macht Sinn und 
steigert die Effizienz. Doch solche Optimierungen sind dann zu hin-
terfragen, wenn eine Gemeinde wesentliche Teile ihrer Verwaltungs-
aufgaben auslagert und nicht mehr selbständig erledigt. Die gesell-
schaftlichen Ansprüche, die Digitalisierung und die knapper 
werdenden Ressourcen beschleunigen diesen Prozess. Die grösste 
Autonomie erreicht eine Gemeinde dann, wenn sie ihre Aufgaben 
selbständig, effizient und in hoher Qualität zur Zufriedenheit ihrer 
Bevölkerung erledigt. Eine allzu kleinräumige Gemeindestruktur ver-
hindert zunehmend das Erreichen dieses Ziels. 

Mit dem vorliegenden Leitfaden will der Verband Thurgauer Ge-
meinden VTG keine Vorgaben für Fusionsprojekte erlassen. Er soll 
vielmehr zum Nachdenken über die aktuelle Gemeindestruktur an-
regen. Der Inhalt soll bei möglichen Fusionsprojekten auch eine ers-
te Hilfestellung sein. 

VORWORT  
DES VERBANDSPRÄSIDENTEN

3

Dieser Leitfaden alleine garantiert noch nicht, dass zukünftige 
Gemeindefusionen im Kanton Thurgau gelingen. Ein Blick in andere 
Kantone zeigt, dass die kantonalen Instanzen bei solchen Projekten 
eine wichtige Rolle spielen. Sie können mit rechtlichen Beratungen 
und anderen Hilfestellungen den Prozess aktiv begleiten und unter-
stützen. Insbesondere hilfreich sind substantielle Mittel aus der 
Staatskasse zur Unterstützung von Fusionsprojekten. Ich erwarte 
von der Thurgauer Kantonalpolitik, dass sie dazu in Zukunft Verant-
wortung übernimmt. 

Ich wünsche im Namen des Verbandes Thurgauer Gemeinden 
allen Gemeindebehörden, welche sich zukünftig auf einen Fusions-
prozess einlassen, viel Erfolg, Durchhaltewillen und ein gutes Gespür 
über die Anliegen der involvierten Bevölkerung.

Kurt Baumann,  
Präsident Verband Thurgauer Gemeinden, VTG



Die Staatsaufgaben wie auch die Grundsätze zu deren subsidiä-
ren Erfüllung sind die gleichen geblieben. Und auch in der Vergan-
genheit mussten die Gemeinden steigenden Ansprüchen von staat-
licher Seite, wie von Seiten der Bevölkerung genügen. Was uns heute 
aber zunehmend zu schaffen macht, ist die hohe Komplexität und 
Regeldichte, die wir in allen Bereichen – sei es im Bau-, Finanz-, Ge-
sundheits-, Sozial- oder Umweltwesen – antreffen. Eine Komplexität, 
die auf politischer Ebene das Milizsystem an seine Grenzen bringt, 
indem es immer schwieriger wird, geeignete Personen mit genü-
gend fachlichen wie zeitlichen Ressourcen zu finden. Auf Verwal-
tungsebene ist hohe Fachkompetenz gefragt, die auf dem Arbeits-
markt zum Teil nur schwer erhältlich ist. Diese zwei Faktoren sind es 
denn auch, die die heutigen Organisationsstrukturen vermehrt an 
ihre Grenzen bringen. Hier darf die Frage wohl erlaubt sein, ob die 
heutigen Qualitätsansprüche noch verhältnismässig sind? Übri-
gens – sogar in der Verfassung ist das Verhältnismässigkeitsprinzip 
festgehalten!

Es ist Aufgabe der Gemeinden, sich das notwendige Knowhow 
anzueignen. Genauso gehört es aber auch zu den Aufgaben der Ge-
meinden, ihrer Einwohnerschaft die komplexe Materie verständlich 
und transparent darzulegen.

Der Handlungsbedarf ist in unserer Gemeindelandschaft sicher-
lich sehr unterschiedlich. Auch sind die kurzfristigen Bedürfnisse oft 
zeitlich ungleich. Jede Gemeindebehörde ist aber gefordert, sich 
strategische Ziele zu setzen, um den gegenwärtigen und künftigen 
Herausforderungen gewachsen zu sein. Der Leitfaden soll dabei als 
Hilfsmittel dienen.

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE  
GEMEINDEN IM 21. JAHRHUNDERT
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HERAUSFORDERUNGEN
 – Steigende Ansprüche der Bevölkerung und des Kantons
 – Hohe Komplexität und Regeldichte
 – Milizsystem unter Druck
 – Rekrutierungsschwierigkeiten
 – Fachkompetenz in der Verwaltung
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Vor wenigen Jahren, als es um die Reduzierung der Bezirke ging, 
plakatierten die Gegner des Vorhabens «Nicht zerstören, was Napo-
leon geschaffen hat». Da war sie also immer noch (oder sollte man 
sagen: noch einmal) spürbar – die Anhänglichkeit der Thurgauerin-
nen und Thurgauer zur Helvetik, der sie ja schliesslich ihre Selbstän-
digkeit verdankten. Und dies war wohl auch mit ein Grund dafür, 
dass der Thurgau als einziger Kanton noch nahezu 200 Jahre an 
den seinerzeit nach französischem Muster geschaffenen Municipali-
tés, den Munizipalgemeinden, festhalten liess. Der damit etablierte 
Gemeindedualismus blieb eine Thurgauer Besonderheit.

1970 hat der Grosse Rat die Motion Scheuber, die auf eine Ver-
einfachung der thurgauischen Gemeindeorganisation zielte, «mit ei-
nem sehr grossen Mehr» erheblich erklärt. Das Nebeneinander von 
Munizipal- und Ortsgemeinden sollte aufgehoben und darüber hin-
aus mit Blick auf eine bessere Erfüllung der Gemeindeaufgaben eine 
neue Gebietseinteilung geschaffen werden, und zwar so, dass die 
Gemeinden in kultureller, geografischer und wirtschaftlicher Hin-
sicht Einheiten bilden sollen. Den Gemeinden sei bei dieser Ausmar-
chung ein weitgehendes Mitspracherecht einzuräumen.

Rudolf Leemann (Gemeindeschreiber und Mitglied eines Ge-
meindeparlaments) erstellte 1980 im Auftrag der «Kommission Kra-
mer» für Gemeindeorganisationsfragen ein Gutachten «Zur Frage 
nach minimalen Gemeindegrössen im Thurgau». Damit eine Ge-

GEBIETSSTRUKTUR  
THURGAU

meinde eine leistungsfähige, rechtlich einwandfreie und wirtschaft-
lich arbeitende Verwaltung bestmöglich führen könne, sollte eine 
Gemeinde aus verwaltungsbetrieblicher Sicht eine untere Grösse 
von 3 000 Einwohnerinnen und Einwohner umfassen. Allerdings sei 
bei dieser Grösse der Spezialisierungsgrad nur gering. Ziehe man die 
zu erwartenden steigenden Ansprüche an die öffentliche Daseins-
vorsorge und die Abwanderung aus den kleineren Gemeinden in Be-
tracht, erscheine eine Mindesteinwohnergrösse von 4 000 Einwoh-
nern die angemessenere Lösung zu sein.

Dem Grossen Rat waren die verwaltungsökonomischen Aspekte 
jedoch zu vordergründig. Am 1. Januar 1990 trat dann die neue Ver-
fassung in Kraft; § 98 besagt, dass die Bildung der Politischen Ge-
meinden innert zehn Jahren zu erfolgen hat. Bereits in den 1970-er 
Jahren schlossen sich viele Ortsgemeinden aus eigenem Antrieb zu 
sogenannten Einheitsgemeinden zusammen. Diese über 30 neuen 
Gemeinden wurden in den 90-er Jahren dann in Politische Gemein-
den umbenannt. Ein weiterer Fusionsschub fand dann zwischen 
1995 bis 2000 statt; aus insgesamt 73 Munizipal- und Einheitsge-
meinden mit 144 Ortsgemeinden wurden unsere heute noch beste-
henden 80 Politischen Gemeinden gebildet, deren Bestand in der 
Verfassung festgeschrieben ist.

Grössenklasse (Einwohner/innen) Gemeinden Schweiz Gemeinden Thurgau

Anzahl Prozent Anzahl Prozent

1 – 500 384 17,44 % 2 2,5 %

501 – 1 000 384 17,44 % 9 11 %

1 001 – 5 000 1040 47,23 % 59 74 %

5 001 – 10 000 235 10,67 % 4 5 %

> 10 000 159 7,22 % 6 7,5 %

2202 100 % 80 100 %

(Tab. 1: Grössenklasse der Gemeinden in der Schweiz und im Kanton Thurgau, Stand 1.1.2020)



Die Gemeinden in der Schweiz haben ihren Ursprung in den sog. 
Markgenossenschaften des frühen Mittelalters. Diese waren rein 
privatwirtschaftliche, genossenschaftlich aufgebaute Nutzungsver-
bände zur Regelung der gemeinsamen Nutzung von Grund und Bo-
den. Mit der Zeit übernahmen sie aber weitere lokale Aufgaben wie 
die Sicherung der öffentlichen Ordnung, das Feuerwehrwesen sowie 
Bau und Unterhalt von Wegen und Brücken sowie die Armenfürsor-
ge zugunsten der Bürger. Im 17. und 18. Jahrhundert entwickelten sie 
sich schliesslich zu öffentlich-rechtlichen Körperschaften, deren 
Stellung und Funktion mit den heutigen Gemeinden vergleichbar ist. 

Durch die Bundesverfassung von 1848 erhielt die Politische Ge-
meinde ihre zentrale Bedeutung, denn darin wurde das einheitliche 
Schweizer Bürgerrecht massgeblich für die Ausübung der politi-
schen Rechte in eidgenössischen Angelegenheiten. 

GEBIETSSTRUKTUR SCHWEIZ

Die Schweiz verfügte am 1. Januar 2020 noch über 2202 Politi-
sche Gemeinden (vgl. Tab. 2). Diese Zahl ist seit 1990 aufgrund von 
Gemeindefusionen verstärkt rückläufig. Die Reduktion ist eine «von 
unten» gewachsene Antwort auf die aktuellen Herausforderungen 
und nicht wie im Kanton Thurgau auf eine kantonale Strukturreform 
zurückzuführen (vgl. S. 5). Der Kanton Thurgau umfasst 80 Gemein-
den. Die Schweizer Gemeinden gehören damit immer noch zu den 
kleinsten in Europa und entsprechen trotz Gemeindefusionen nicht 
immer auch den sog. Funktionalräumen. 
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(Tab. 2: Entwicklung der Anzahl Gemeinden in der Schweiz und im Kanton Thurgau)
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Im Kanton Thurgau wird die Gemeindeautonomie hochgehalten. 
Eine rechtliche «Verpflichtung» oder «Vorgabe» von Seiten des Kan-
tons, dass Gemeinden, welche z.B. nicht eine gewisse Einwohnerzahl 
erreichen, Fusionen mit benachbarten Gemeinden zu prüfen haben, 
besteht nicht. Der «Fusionswille» soll von den Gemeinden bzw. aus 
der Gemeinde herauskommen. Nachstehend die wesentlichen ge-
setzlichen Bestimmungen auf kantonaler Ebene:

RECHTLICHE GRUNDLAGEN 
IM KANTON THURGAU

VERFASSUNG DES KANTONS THURGAU (KV)  
VOM 16. MÄRZ 1987, STAND 20. MAI 2019 (RB 101)
Der Bestand der Politischen Gemeinden ist im Rahmen der 
Verfassung gewährleistet (§ 58 Abs. 1). 

Änderungen im Bestand politischer Gemeinden bedürfen de-
ren Zustimmung und der Genehmigung durch den Grossen Rat 
(§ 58 Abs. 2). 

Aus triftigen Gründen kann der Grosse Rat Änderungen im Be-
stand oder Gebiet politischer Gemeinden beschliessen, sofern 
mindestens die Hälfte der betroffenen Gemeinden zustimmt 
(§ 58 Abs. 4).

Zusammenfassung: Die Politischen Gemeinden können nicht 
zu einer Fusion gezwungen werden. Wenn die fusionswilligen 
Gemeinden der Fusion zugestimmt haben, muss der Grosse 
Rat die Fusion abschliessend genehmigen.

GESETZ ÜBER DEN FINANZAUSGLEICH DER POLITI-
SCHEN GEMEINDEN (FAG) VOM 11. SEPTEMBER 2002, 
STAND 1. JANUAR 2019 (RB 613.1)
An den Zusammenschluss von Politischen Gemeinden können 
einmalig Beiträge gewährt werden, wenn durch die Reorganisa-
tion der Finanzausgleich entlastet wird (§ 3 Abs. 1).

Finanzausgleichsverordnung (FAV) vom 4. März 2003,  
Stand 1. Januar 2019 (RB 613.11)
Das Departement für Finanzen und Soziales entscheidet in 
Übereinstimmung mit dem Departement für Inneres und Volks-
wirtschaft über Beiträge bei der Bildung oder beim Zusammen-
schluss von Politischen Gemeinden (§ 2 Abs. 1).

Die Zusicherung eines Beitrages steht unter dem Vorbehalt, 
dass der Grosse Rat die geplante Gemeindebildung beschliesst 
(§ 2 Abs. 2).

Zusammenfassung: Der Kanton kann an den Zusammen-
schluss von Politischen Gemeinden einmalige Beiträge gewäh-
ren, sofern durch die Reorganisation der Finanzausgleich ent-
lastet wird. Es empfiehlt sich, frühzeitig mit den zuständigen 
Departementen Kontakt aufzunehmen.

GESETZ ÜBER DIE GEMEINDEN (GEMG)  
VOM 5. MAI 1999, STAND 1. JANUAR 2021 (RB 131.1)
Über Änderungen im Bestand der Politischen Gemeinden be-
schliessen die Stimmberechtigten (§ 3 Abs. 1 Ziffer 2.). Die 
Stimmberechtigten äussern ihren Willen in der Gemeindever-
sammlung, soweit nicht die Urnenabstimmung vorgeschrieben 
ist (§ 2 Abs. 2). Die Kompetenzen (Gemeindeversammlung/Ge-
meindeparlament oder Urnenabstimmung) sind in den jeweili-
gen Gemeindeordnungen festgelegt.

Zusammenfassung: Einer Gemeindefusion müssen zwingend 
die Stimmberechtigten der betroffenen Gemeinden zustim-
men, entweder durch die Gemeindeversammlung oder an der 
Urne gemäss Festlegung in den jeweiligen bestehenden Ge-
meindeordnungen.
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Verschiedene Aufgaben können nur in einem Verbund angegan-
gen und gelöst werden, da sie unterschiedliche Gemeindegebiete 
betreffen und die technischen Anlagen hierzu nur im grösseren 
Masse wirtschaftlich betrieben werden können. Die interkommunale 
Zusammenarbeit (IKZ) bietet in Bezug auf diese Herausforderungen 
die Möglichkeit trotz der weiterhin vorherrschenden Kleinräumigkeit 
die Aufgaben professionell, mit ausreichend Ressourcen, im umfas-
senden Sinn verstanden, versehen und auf einer breiteren Basis ab-
gestützt, anzugehen. Für den Kanton Thurgau ergeben sich, dass in 
28 % der kommunalen Aufgabengebiete eine Interkommunale Zu-
sammenarbeit in der einen oder anderen Art und Weise stattfindet. 
Dieser Anteil hat sich in den vergangenen Jahren weiter erhöht, ist 
doch zwischenzeitlich die kantonsweite Reorganisation des gesam-
ten Vormundschaftswesens mit Begründung der KESB sowie der 
Berufsbeistandschaften zu verzeichnen, sowie vor allem in den So-

VERSCHIEDENE INTERKOMMUNALE 
ZUSAMMENARBEITSFORMEN

zialen Diensten eine verstärkte interkommunale Zusammenarbeit 
zu beobachten. Für die erfolgreiche Begründung einer interkommu-
nalen Zusammenarbeit sind die gemeinsame Interessenlage, die 
fachliche Übereinstimmung des Sachgebietes, sowie nicht zu unter-
schätzen, die zeitliche Abhängigkeit massgebend. In Bezug auf die 
obgenannte Begründung der Berufsbeistandschaften waren diese 
Grundvoraussetzungen ideal gegeben. Die interkommunale Zusam-
menarbeit wird mit Bezug zu den eingangs aufgezeigten Herausfor-
derungen weiter an Bedeutung gewinnen, ist doch bis auf weiteres 
keine neue Fusionswelle in Sicht und besteht auch kein politischer 
Druck in diese Richtung.

IKZ MODELL DEFINITION 
(GESETZLICHE 
GRUNDLAGEN

CHARAKTERISTIKA VORTEILE NACHTEILE ANWENDUNGS- 
BEISPIELE

Auslagerung  
an Private 
Unternehmung

Abgabe eines eng defi-
nierten Sach- und Auf-
gabengebietes zur ei-
genständigen 
Erledigung im Gemein-
deauftrag mit oder 
ohne eigenständige 
Aussenwirkung. (vgl. 
§§ 28, 29 GemG)

Die Kernaufgabenerfüllung 
wird an ein externes Unter-
nehmen übertragen. Perso-
nelle und prozessual, admi-
nistrative 
Organisations verantwortung 
geht an Unternehmung über, 
während prozessual techni-
sche, inhaltliche Verantwor-
tung bei der abgebenden Ge-
meinde verbleibt (hoheitliche 
Aufgabenerfüllung).

Abgabe organisatori-
scher administrativer 
Verantwortung; Spezia-
listenfunktionen  
können geschaffen,  
genutzt und bewirt-
schaftet werden;
kurzfristige Einsatz-
möglichkeit; Überbrü-
ckungsmöglichkeit von 
Vakanzen.

Im Verhältnis eine eher 
teure Lösung; Gesamt-
verantwortung bleibt 
weiterhin bei der abge-
benden Gemeinde;
In der Aussensicht  
wird zumeist nur die 
Gemeinde wahrgenom-
men.

Überbrückung von per-
sonellen Vakanzen im 
Verwaltungsbereich;
Auslagerung der tech-
nischen Betriebsfüh-
rung Bereich EW an 
externes Dienstleis-
tungsunternehmen.

Einfache  
Gesellschaft

lose, punktuelle, zeitlich 
befristete oder unbe-
fristete Zusammen-
arbeitsform, in Bezug 
auf eine konkrete, 
gleich gelagerte Prob-
lemstellung. 
(vgl. Art.530 ff. OR)

Zumeist ad hoc Zusammen-
arbeit aufgrund von eng zeit-
lich, inhaltlich und örtlich 
nahe beieinander liegender 
Problemstellungen personel-
ler oder infrastruktureller Art.

kurzfristige Realisier-
barkeit und Problem-
lösung; zumeist 
einmalige Lösungsan-
sätze, die sich nicht auf 
Dauer bewähren.

enge gegenseitige Ab-
hängigkeit trotz sepa-
rater Vertragsbasis; 
zeitlich, inhaltlich eng 
aneinander gekoppelt; 
Nutzungskonflikte; un-
terschiedliche Organi-
sationsform und -ein-
heit.

Gemeinsamer Kauf 
Fahrzeuge; Anstellung 
von Personen in zwei 
eigenständigen Organi-
sationen mit denselben 
Arbeitsgebieten.
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IKZ MODELL DEFINITION 
(GESETZLICHE 
GRUNDLAGEN

CHARAKTERISTIKA VORTEILE NACHTEILE ANWENDUNGS- 
BEISPIELE

Sitzgemeinde- 
modell

Zusammenarbeit in ei-
nem eng definierten 
Aufgabenbereich, wel-
cher organisatorisch in 
eine neue Organisa-
tionseinheit ausgela-
gert wird. Diese wird 
jedoch bei einer Sitz-
gemeinde organisato-
risch und administrativ 
angegliedert. (vgl. 
GemG § 37 Abs. 1 Ziff. 2)

Umfassende Aufgabenerfül-
lung einer Gemeinde über-
tragenen Verpflichtung, die 
selbständig durch diese Or-
ganisationseinheit wahrge-
nommen wird. Die Sitzge-
meinde ist für die Schaffung 
der Grundlagen der Tätigkeit 
der Organisationseinheit ver-
antwortlich. Die Tätigkeit der 
Organisationseinheit wird 
i.d.R durch einen Ausschuss/
Vorstand, bestehend aus Mit-
gliedern der Vertragsgemein-
den eng begleitet und die 
umfassende Tätigkeit mittels 
Mitgliederversammlung 
überwacht.

Entwicklung schlag-
kräftiger, spezialisierter 
Organisationseinheit; 
Know-how Bildung bzw. 
Transfer; Entlastung 
Vertragsgemeinden 
Erfüllungsverpflich-
tung.

gegenseitige enge ver-
tragliche Abhängigkeit; 
einseitige Belastung 
organisatorisch admi-
nistrativ Sitzgemeinde; 
begrenzte Einfluss-
möglichkeit der Einzel-
gemeinde; kritische 
Masse muss erreicht 
werden.

Berufsbeistandschaf-
ten; Soziale Dienste.

Zweckverband Zusammenarbeit in ei-
nem eng definierten 
Aufgabenbereich, wel-
cher organisatorisch in 
eine neue eigenständi-
ge Organisationseinheit 
mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit und eigen-
ständiger Erhebung 
von Gebühren für die 
umfassende Aufgaben-
erledigung ausgeglie-
dert wird. (vgl. GemG §§ 
39 ff.)

Der Zweckverband definiert 
sich in erster Linie über sei-
nen zu erfüllenden inhalt-
lichen Zweck. Dieser ist nur 
zu erreichen, indem mehrere 
Gemeinden sich organisato-
risch in einem solchen 
Zweckverband zusammen-
schliessen, um gemeinsam 
die Kosten für zentrale Infra-
strukturen eines grösseren 
zusammenhängenden Gebie-
tes, die alleine nicht tragbar 
oder zu realisieren wären, zu 
tragen bzw. diese auszulas-
ten. Der Zweckverband ver-
fügt über eine grosse auch 
finanzielle Autonomie, wird 
durch eine Betriebskommis-
sion organisatorisch geleitet 
und mittels Delegiertenver-
sammlungen durch die Be-
teiligten Gemeinden über-
wacht. 

höhere Auslastung;  
Finanzierbarkeit der 
Zwecksetzung; schlan-
ke Organisationsein-
heiten; Schnelle und 
schlagkräftige Einsätze 
möglich.

geringe direktdemokra-
tische Legitimation; 
Technokratentum; hohe 
finanzielle Aufwendun-
gen mit relativ geringer 
Kontrolle.

Zweckverbände regio-
nale Wasserversorgun-
gen, zentrale Abwas-
serreinigungsanlagen; 
Verband KVA TG

Gemeindefusion Umfassender Zusam-
menschluss oder Integ-
ration einer oder meh-
rerer unabhängig 
bestehender Gemein-
den in eine neue oder 
bestehende Gemeinde. 
(vgl. GemG generell, 
spez. § 31)

Vollständiger Zusammen-
schluss inkl. Übergang sämt-
licher Rechte und Pflichten in 
eine neue oder vollständige 
Integration in eine bestehen-
de Organisationseinheit.

Vgl. Chancen und  
Gefahren, S. 10

Vgl. Chancen und  
Gefahren, S. 10

Gemeindereorganisa-
tion Kanton Thurgau 
1990 er Jahre

(Tab. 3: Interkommunale Zusammenarbeitsformen im Kanton Thurgau)
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In der Debatte um Gemeindefusionen sind schweizweit immer 
wieder ähnliche Argumente zu hören. Fusionsbefürworter streichen 
die positiven Effekte auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
und auf die Qualität der Demokratie hervor. Fusionsgegner argu-
mentieren in der Regel mit den Nachteilen bei den gesellschaftli-
chen bzw. «weichen» Faktoren. Chancen und Gefahren können sich 
je nach Gemeinde unterscheiden. Auf der nachfolgenden Tabelle 
findet sich eine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

CHANCEN UND GEFAHREN  
VON GEMEINDEFUSIONEN

Chancen Gefahren

Neuer Perimeter entspricht 
«funktionalem Raum»

Neuer Perimeter schafft neue 
Schnittstellen

Finanzielle «Skaleneffekte» Kaum finanzielle Einsparun-
gen, kein kantonaler Fusions-
beitrag

Erhöhung des kommunalen 
Handlungsspielraums durch 
Abbau von IKZ

IKZ ergeben bedarfsgerechte 
Lösungen

Steigerung der Professionali-
tät

«Bürokratie» nimmt zu

Rekrutierung von Behördemit-
gliedern (grössere Auswahl) 
und Verwaltungspersonal 
(interessantere Stellen) wird 
vereinfacht

Rekrutierung von Behörde-
mitgliedern wird erschwert 
(komplexere Gemeinde)

Aussenwahrnehmung (insb. 
geg. Kanton) nimmt zu

«Anonymisierung» nimmt zu 
und Identität geht verloren

(Tab. 4: Chancen und Gefahren von Gemeindefusionen)
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Dimensionen Kriterien Entwicklung

Wirtschaftliche Effekte Finanzielle Leistungsfähigkeit ?

Professionalität +

Aussenwirkung +

Standortattraktivität +

Demokratische Effekte Mitwirkung/IKZ 0

Politisches Engagement –

«Filz/Vetterliwirtschaft» 0

Gesellschaftliche Effekte Bürgernähe –

Soziale Integration 0

Identifikation mit der  
Gemeinde

0

(Tab. 5: Forschungsergebnisse zu Gemeindefusionen.  
Legende: + positive Entwicklung, 0 stabile Entwicklung, – negative Entwicklung, ? unklare Entwicklung)

Insgesamt halten sich die potenziellen wirtschaftlichen, demo-
kratischen und gesellschaftlichen Effekte von Gemeindefusionen – 
seien diese positiv oder negativ – in Grenzen. Sowohl die Hoffnun-
gen als auch die Befürchtungen sind aufgrund der zugänglichen 
Forschungsergebnisse zu relativieren. 

Empirisch lässt sich vor allem eine Verbesserung in der Profes-
sionalisierung, Aussenwirkung und Standortattraktivität nachwei-
sen. Für die finanzielle Leistungsfähigkeit sind die Ergebnisse zwei-
deutig, da der politische Wille, identifizierte Einsparungen auch zu 
realisieren, nicht immer vorhanden ist. Demgegenüber ist tendenzi-
ell ein Rückgang in der Bürgernähe und im politischen Engagement 
zu beobachten. Bezüglich Mitwirkung/Interkommunale Zusammen-
arbeit, «Filz»/«Vetternwirtschaft» sowie der sozialen Integration und 
Identifikation mit der Gemeinde bleiben die Verhältnisse vor und 
nach der Gemeindefusion mehrheitlich stabil.

FORSCHUNGSERGEBNISSE 
ZU GEMEINDEFUSIONEN
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In den Gesprächen mit verschiedenen Gemeindevorsitzenden 
wurde deutlich, dass eine Fusion oder ein Fusionsprojekt auf Ver-
trauen aufzubauen ist. 

Es beginnt mit dem Commitment der Exekutivmitglieder aller 
beteiligten Gemeinden. Es braucht Mut und Weitsicht der Gremien 
und dem Kollegialitätsprinzip muss stets nachgelebt werden. Gibt es 
keine Einheit, wird die Kommunikation gegen aussen sehr schwierig. 
Die Räte sollten sich kennenlernen und die Bedürfnisse voneinander 
bzw. deren Gemeinden verstehen. Der Austausch und die Einigung 
für das Projekt sind wegweisend.

Nachdem sich die Räte für das Projekt ausgesprochen haben, 
muss das Personal zeitnah abgeholt werden. Nichts Dramatischeres, 
als wenn sie es aus den Medien erfahren! Dem Personal soll die Angst 
vor dem allfälligen Verlust der Arbeitsstelle genommen werden. 

Als nächster Schritt sollte definitiv geklärt werden, ob ein Fusi-
onsprojekt gestartet wird oder nicht. Eine Planung umzusetzen, mit 
diversen Anstrengungen und viel Ressourcenaufwand, um dann an 
der Schlussabstimmung von der Bevölkerung zu erfahren, dass sie 
die Fusion nicht wollen, wäre sehr risikohaft. Es ist sinnvoll, vorgängig 
Klarheit durch die Legitimation der Bevölkerung zu erhalten. Diese 
wäre mittels GV-Beschlusses oder Urnenabstimmung einzuholen. 
Will die Exekutive das Risiko wagen, wird die Information und der 
Prozess im Gemeindeblatt publiziert und die Bevölkerung lediglich 
gedanklich abgeholt.

Einer der wichtigsten Schritte betrifft die Einbindung der Schul-
gemeinde. Aus der Bevölkerung entsteht oft die Angst, dass auf-

ERFAHRUNGEN AUS DER 
GEMEINDELANDSCHAFT

grund von Fusionen Schulstandorte verschoben werden müssen. 
Eine Fusion muss aber nicht gleichzeitig heissen, dass sich am 
Schulwesen etwas ändert. Eine enge Zusammenarbeit innerhalb der 
Gremien ist aber unerlässlich.

In der Planungs- und Realisierungsphase muss eng mit der Be-
völkerung zusammengearbeitet werden. In den diversen Arbeits-
gruppen müssen Volksvertreter Einsitz erhalten. Informationsveran-
staltungen werden bestenfalls gezielt auf die Anspruchsgruppen 
geplant. Der breiten Bevölkerung ist zu erklären, warum eine Fusion 
sinnvoll und wichtig ist. Der Aufwand muss durch die Behörden auf 
jeden Fall getätigt werden! Dabei gilt es den Vereinen und Organisa-
tionen grosse Beachtung zu schenken. Dort entwickelt sich meist 
die grösste Eigendynamik für oder gegen das Projekt. Für diese 
Gruppe müssen frühzeitig Perspektiven aufgezeigt werden, bei-
spielsweise die weiterführende Nutzung des Probelokals.

Sofern der Kanton ein Fusionsprojekt finanziell unterstützt, ist 
das ein positiver Nebeneffekt. Was aber noch wertvoller ist, dass aus 
der kantonalen Verwaltung Fachpersonen (Amt für Gemeinden, 
Rechtsdienst) kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Dies gab 
den Projekten jeweils mehr Rechtssicherheit und in den Arbeits-
gruppen konnte auf sehr viel Knowhow zurückgegriffen werden.

Bis zur Unterzeichnung des Fusionsvertrags braucht es von al-
len Beteiligten viel Energie, Zuversicht und Motivation. Die anführen-
de Exekutive darf niemals den Mut verlieren und das Vertrauen an 
den Erfolg der Fusion!

Hanspeter Hilfiker, Stadtpräsident Aarau AG
(Fusionsprojekt mit fünf Gemeinden zur neuen Hauptstadt Aarau, 2020 vorerst gescheitert)

–  Motivation nicht willkürlich – es braucht Argumente
–  Postleitzahlen nicht verändern
–  Darauf achten, dass Fusionsprozesse nicht zu lange dauern
–  Breite Diskussion führen – Kritikpunkte stets aufnehmen
–  Kantonsvertreter in Projekten grosser Vorteil
–  Bevölkerung in Aarau wollte den Weg gehen – darum offen für die Zukunft,  

nächste Exekutivwahlen könnten Chance sein

EINE GEMEINDEFUSION muss von allen Partnern gut vorbereitet und breit kommuniziert werden.
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Peter Weber, Gemeindepräsident Mettauertal AG
(Fusionsprojekt Mettauertal mit fünf Gemeinden, 2008)

– Sensibilität notwendig
– Kollegialitätsprinzip unerlässlich
– Keine «Hauruckübungen»
– Transparente Kommunikation im gesamten Prozess matchentscheidend
–  Mit der Fusion der fünf Ortsteile hat sich der Selbstfinanzierungsgrad stark verbessert.  

Die Bevölkerung sieht die Vorteile, auch wenn es bspw. zu Schulschliessungen gekommen ist
– Kanton (DIV) hat das Projekt gestützt und mitgetragen

EINE GEMEINDEFUSION sollte von einer externen, neutralen Beratungsstelle begleitet werden,  
sodass Fallgruben durch deren Erfahrung umgangen werden können. 

Michael Bürki, Gemeindepräsident Riggisberg BE
(Fusionsprojekt Riggisberg und Rümligen, per 1. Januar 2021)

–  Fusion oder Absorption – beide Fragen müssen gestellt werden zu Beginn
–  Besitzstandwahrung an Personal für ersten Jahre vorschlagen
–  Skaleneffekte – Fusion beeinflusst das Gesamtbudget nicht wesentlich – Fokus auf Synergien, 

Innovation, Stärkung des Milizsystems
–  Interkommunale Zusammenarbeit schon vorzeitig aufgleisen
–  Unerwartete finanzielle Veränderungen in den Fusionsgemeinden müssen ausgeblendet  

werden – Lottogewinn von 9 Mio. brachte Projekt fast zum Scheitern
–  Überzeugungsarbeit muss geleistet werden, bis zum «Klinkenputzen»
–  Verwaltung muss im Takt bleiben – Prioritäten setzen
–  Bevölkerung war in den ersten Wochen sehr kritisch – Veränderungen in Prozessen werden  

hinterfragt oder persönlich genommen – auch ungewollte Missverständnisse werden zu  
Beginn immer auf Fusion zurückgeführt

EINE GEMEINDEFUSION fördert attraktive Arbeitsplätze, steigert die Wohnattraktivität und stärkt 
das Dienstleistungsangebot einer Gemeinde.

Leo Thomann, Gemeindepräsident Surses GR
(Fusionsprojekt «Talfusion» mit neun Gemeinden aus elf Dörfern, 2007 gescheitert,  
2015 angenommen)

–  Finanzielle Vorteile nicht in den Vordergrund stellen – werden erst mittelfristig spürbar
–  Einfach Kommunikation wählen – adressatengerecht
–  Genügend Zeit einplanen – Umsetzung Gemeindefusion kann 1–2 Legislaturen dauern
–  Keine Namen verändern – Ortsnamen belassen
–  Infrastruktur dort aufbauen wo Touristen sind
–  Zweckverbände bilden – Gemeinden sind so bereits vor Fusionsthematik eng  

zusammengeschlossen –  Durchführung von Gemeindefusionen oft einfacher
–  Innovative Projekte können vorangetrieben werden
–  Bevölkerung auch über finanzielle Veränderungen (steuertechnisch) aufklären
–  Kanton hat Revision erste zwei Jahre übernommen
–  Wegzeiten teilweise Kritikpunkt aus der Bevölkerung

EINE GEMEINDEFUSION braucht viel Zeit und Geduld.
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Auslöser von Gemeindefusionsprojekten sind häufig Defizite 
(Notlagen) in einer oder mehreren der involvierten Gemeinden. Als 
unmittelbare Ursache stehen dabei Rekrutierungsschwierigkeiten 
für Behördenmitglieder und/oder Verwaltungspersonal im Zentrum. 
Daneben ist aber auch möglich, dass andere Faktoren ausschlagge-
bend sind (z.B. raumplanerische Engpässe wie im Projekt «Grande 
Lugano»). Seltener stehen finanzielle Engpässe am Beginn des Pro-
zesses.

Gute Voraussetzungen für den Start eines Projektes sind abseh-
bare Vakanzen in den Behörden. In Anbetracht der Dauer eines 
durchschnittlichen Fusionsprozesses von zwei Jahren würde sich 
die Mitte einer Legislatur als Starttermin besonders eignen. Taktisch 
ist dabei zu beachten, dass die Anfrage sinnvollerweise von der 
«kleinen» Gemeinde ausgeht. Obwohl Fusionsverhandlungen an sich 
in die Kompetenz der Gemeindebehörde fallen, entscheiden sich ge-
wisse Gemeinden trotzdem zu einer vorgängigen Befragung der 
Stimmbevölkerung in Form einer Konsultativabstimmung. Ebenfalls 
bedeutsam für den Fusionserfolg sind die gemachten bisherigen Er-
fahrungen bei der interkommunalen Zusammenarbeit sowie die Ein-
stellung der Behörden zu einer allfälligen Fusion.

AUSLÖSER UND  
VORAUSSETZUNGEN

KRITERIUM
 – Notlage (z.B. Rekrutierungsschwierigkeiten,  

Raumplanung, Finanzen)
 – Günstiger Zeitpunkt (z.B. Mitte der Legislatur)
 – Anfrage durch die «kleine» Gemeinde
 – Funktionierende interkommunale Zusammenarbeit
 – Positive Einstellung der Behörde
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Der Projektstart bzw. die Anbahnung eines Projektes entschei-
det häufig wesentlich über den Erfolg. Es werden Erwartungen, Hoff-
nungen und Ängste diskutiert und ein gemeinsames Bild – eine Vi-
sion – eines möglichen Weges gemeinsam erarbeitet. Als Erfolg 
kann verstanden werden, dass Hindernisse frühzeitig erkannt wer-
den und darauf reagiert wird. Im Kontext der Gemeindefusion geht 
es beim Projektmanagement um eine sequentielle Abarbeitung von 
fundierten Entscheidungen, welche letztlich zu einer Fusion führen 
können.

Fusionsprojekte bergen zahlreiche emotionale und psychologi-
sche Hindernisse in sich. Es ist daher ratsam, die Projektgründung in 
zwei Phasen aufzugliedern. In der Projektinitialisierungsphase ste-

PROJEKTSTART

hen die emotionalen und psychologischen Aspekte der Fusionsmo-
tivation im Vordergrund. In dieser Phase ist es wichtig, Rapport und 
gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Hier werden die Grundlagen 
für eine respektvolle und lösungsorientierte Zusammenarbeit ge-
legt. Ist diese erste Hürde genommen, kann dies in einem Fusions-
klärungsvertrag festgehalten und die nächsten Schritte geplant 
werden.

In der Projektdefinitionsphase werden die organisatorischen 
und materiellen Inhalte des Projektes definiert. Die Ergebnisse die-
nen als Grundlage für einen Projektauftrag. Dies kann in Form eines 
Kreditantrages an die Stimmberechtigte erfolgen. 

Motivation und Hintergründe erklären

Phase I:
Projektgründung

Vorstudie
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Rahmenbedingungen und Anforderungen

Mögliche Projektorganisation

Projektdefinition

Botschaft für Abstimmung Projektkredit

Fusionsidee kritisch würdigen

Gegenseitiger Stand und Erwartungen

Entscheid weitere Schritte

Erstkontakt, runder Tisch

Abstimmung Projektkredit

Fusionsklärungsvertrag / Absichtserklärung  
Konsulationsabstimmung

Sag mir wie Dein  
Projekt beginnt  

und ich sag Dir wie  
es endet.

«
»
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Projektinitiierung

Fusionsklärungsvertrag

Projektdefinition

Kreditvertrag

Herausforderungen, Handlungsfelder

Erfolgsfaktoren und Anforderungen

Lösungsideen und Lösungskonzepte

Entscheid Lösungsvorschlag

Eckpunkte für die Umsetzung

Verbindlichkeit Lösungskozept

Voraussetzungen für die Umsetzung

Regelungen und Strukturen

Umsetzung Organisationsmassnahmen

Politische und strategische Planung

Kulturentwicklung

Betrieb- und Geschäft

Rollende strategische Planung

Prüfung Ergebnisse

Optimierung Organisation

Projekte sind per Definition zeitlich begrenzte (Start- und End-
punkt) Vorhaben. Weitere Merkmale sind die interdisziplinäre Bear-
beitung, das Risikoausmass und die Bedeutung des Projektes.  Die 
Gemeindefusion ist eine organisatorisch und gesellschaftlich kom-
plexe Aufgabe. Kulturellen und psychologischen Aspekten kommt 
eine genauso grosse Bedeutung zu, wie den organisatorischen und 
finanziellen Themen. Verschiedene Fachbereiche und Interessen-
gruppen müssen einbezogen und mögliche Risiken frühzeitig er-
kannt und bearbeitet werden. Ein schrittweises Vorgehen – vom 
Groben ins Feine – gekennzeichnet durch mehrere klare Entschei-
dungspunkte (Meilensteine), verhindert Fehlentscheide und Fehl-
entwicklungen und geben Gelegenheit Interessengruppen stufen-
gerecht in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Es empfiehlt 
sich, externe Unterstützung einzuholen, wenn die Gemeinde nicht 
über genügend geschulte und zeitlich verfügbare Ressourcen ver-
fügt. 

Kommt man nach einer entsprechend sorgfältig bearbeiteten 
Phase I (Projektgründung/Vorstudie) zum Schluss, das Projekt wei-
ter zu bearbeiten, kommt den Stimmberechtigten die Rolle des Auf-
traggebers zu (z.B. Kreditvorlage). Nachdem eine Projektgruppe die 
materiellen Inhalte einer Fusion zu einem Lösungskonzept entwi-
ckelt hat, werden die Ergebnisse in einem Fusionsbericht dokumen-
tiert und zusammengefasst. Dieser dient als Entscheidungsgrund-
lage und Vorlage für einen Fusionsvertrag.  Durch die Zustimmung 
zum Fusionsvertrag wird der Weg für die Umsetzung geebnet. Im 
Sinne einer Nachbearbeitung und der Projektqualität sind eine Prü-
fung und Optimierung der neuen Gemeindestrukturen angezeigt.

Je nach Gemeindegrössen und Rahmenbedingungen kann ein 
Fusionsprozess zwei bis fünf Jahre dauern. Die Kosten sind ebenfalls 
abhängig von der Grösse und der Tiefe der Fusion. Zudem ist ent-
scheidend wieviel externe Unterstützung benötigt wird. Die reinen 
Projektkosten können sich insgesamt zwischen 50 000 bis 120 000 
CHF belaufen. Es lohnt sich, in der Phase Projektgründung dies zu 
verifizieren.

PROJEKTABLAUF

Phase I:
Projektgründung 

und Vorstudie

Phase II:
Machbarkeits studie 

und Konzept

Phase III:
Fusionsvertrag

Phase IV:
Umsetzung

Phase V:
Kontrolle und  
Optimierung

Meilenstein 1 
Auftrag, Projektkredit

Meilenstein 2 
Fusionsbericht

Meilenstein 3 
Entscheid Fusionsvertrag

Meilenstein 4 
Start fusionierte Gemeinde

(Abb. 2: Phasen II bis V im Fusionsprozess)
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CHECKLISTE 1

Frage Grundlage im Leitfaden

Findet ein regelmässiger Austausch mit möglichen Fusionspartnern/ 
Nachbargemeinden zum Thema Gemeindefusion oder interkommunale  
Zusammenarbeit statt?

Ist die Haltung bei diesen Gemeinden bekannt?

Ist die interkommunale Zusammenarbeit ausgereizt? S. 8

Gibt es keine alternativen Zusammenarbeitsformen? S. 8

Überwiegen die Chancen oder die Gefahren? S. 10

Ist der «Fusionsperimeter» sinnvoll und berücksichtigt beispielsweise den 
«funktionalen Raum» oder ermöglicht die Auflösung einer  
möglichst grossen Anzahl von IKZ?

Würden sich finanzielle Skaleneffekte ergeben?

Würde sich der kommunale Handlungsspielraum durch Abbau von IKZ er-
höhen?

Könnte die Professionalität der Verwaltung gesteigert werden?

Würde die Rekrutierung von Behördemitgliedern (grössere Auswahl) und 
Verwaltungspersonal (interessantere Stellen) vereinfacht  
werden?

Würde sich die Aussenwahrnehmung (insb. geg. Kanton)  
verbessern?

Lassen sich die dargestellten positiven Erfahrungen auch in unserer  
Gemeinde realisieren?

S. 12

Ist die Ausgangslage für eine Fusion in unserer Gemeinde günstig? S. 14

Gibt es eine «Notlage»?

Ist sichergestellt, dass die «kleine» Gemeinde die Anfrage startet?

Sind die beteiligten Behörden grundsätzlich ergebnisoffen?

Funktioniert die bestehende IKZ?

VOR GRUNDSATZENTSCHEID IM GEMEINDERAT
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CHECKLISTE 2

Frage Grundlage im Leitfaden

Ist die Aufbau- und Ablauforganisation des Projekts geklärt?

Wann und in welcher Form soll die Stimmbevölkerung einbezogen werden? S. 15

Braucht es einen Fusionsabklärungsvertrag? S. 15

Braucht es eine externe Unterstützung? S. 15

Ist der Kontakt mit den kantonalen Amtsstellen informell organisiert? S. 16

Sind die wahrscheinlichen Projektkosten budgetiert? S. 16

Ist ein Kommunikationskonzept vorhanden? S. 16

Sind alle Anspruchsgruppen frühzeitig abgeholt worden? S. 16

NACH GRUNDSATZENTSCHEID IM GEMEINDERAT
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